
Pferdebetrieb Januar/Februar 2009

[52] BETRIEB & MARKT Recht

Wer Pferde als 
Luxustiere hält, haf-
tet verschuldensun-
abhängig. Wer sie 
als Nutztiere hält, 

kann der Haft ung entgehen, wenn er den so 
genannten Entlastungsbeweis führt. Als Nutz-
tierhalter haft et er nämlich nur für vermutetes 
Verschulden. Gleiches gilt für die Haft ung 
des Tierhüters.

Tierhalterhaft ung

Grund für die verschuldensunabhängige Tier-
halterhaft ung ist die besondere Gefährlichkeit, 
die von Tieren aufgrund ihres unberechen-
baren, willkürlichen Verhaltens ausgeht. Daher 
hat der Gesetzgeber festgelegt, dass derjenige, 
der ein solches Tier hält, dann, wenn es sich 

um ein Luxustier handelt (Pferdehaltung als 
Liebhaberei), völlig unabhängig von jeglichem 
eigenen Verschulden haft et. 

Handelt es sich bei dem Tier allerdings um ein 
Haustier, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit 
oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen 
bestimmt ist, kann der Tierhalter der Haft ung 
entgehen, wenn er beweisen kann, dass er bei 
der Beaufsichtigung des Tieres die erforder- 
liche Sorgfalt beachtet hat oder der Schaden 
auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstan-
den wäre.

Tierhalter ist, wer nach der Verkehrsanschau-
ung darüber entscheidet, ob Dritte der von 
einem Tier ausgehenden, nur unzulänglich 
beherrschbaren Gefahr ausgesetzt werden, 
und deshalb auch das entsprechende Risiko 
tragen soll. Danach ist als Halter eines Pferdes 

derjenige anzusehen, der es nicht nur ganz 
vorübergehend in seinem Hausstand oder 
Wirtschaft sbetrieb verwendet, sei es aus Lieb-
haberei (Luxustier), sei es zur wirtschaft lichen 
Nutzung (Nutztier). Wer die Bestimmungs-
macht über das Pferd hat, aus eigenem Inte-
resse für dessen Kosten aufk ommt, den all-
gemeinen Wert und Nutzen des Tieres für 
sich in Anspruch nimmt und das Risiko 
seines Verlustes trägt, ist Tierhalter. Auf die 

Eigentümerstellung kommt es nicht an. Ein 
Reiterverein, der z.B. ein Pferd least, ist zwar 
nicht Eigentümer des Pferdes, aber dennoch 
Tierhalter, denn er zieht den Nutzen aus dem 
Tier und ist für dessen sachgerechte Unterhal-
tung verantwortlich. Das gilt zumindest dann, 
wenn das Pferd für die Dauer seiner Überlas-
sung völlig aus dem Wirtschaft sbetrieb des 
Leasinggebers ausscheidet.

Mietet der Verein lediglich ein in seinen Stal-
lungen untergestelltes Privatpferd für einige 
Stunden pro Woche von dem privaten Pfer-
debesitzer, bleibt dieser Tierhalter. Wird dem 
Tierhalter der Besitz an dem Pferd – z.B. durch 
Diebstahl – auf Dauer entzogen, verliert er 
seine Tierhaltereigenschaft . Entläuft  ein Pferd, 
ändert dies nichts an der Tierhalterhaft ung sei-
nes Besitzers. Läuft  das Tier einem Dritten zu, 
der es dem Besitzer nicht zurückgeben will, 
so wird dieser Tierhalter. Verursacht das 

Haft ung von Tierhalter 
und Tierhüter Bisher wurde die verschuldens-

abhängige Haft ung des Inhabers 

eines Pferdebetriebes aus Ver-

trag bzw. Delikt abgehandelt. In 

dieser Ausgabe geht es abschlie-

ßend um seine Haft ung als Tier-

halter bzw. Tierhüter. 
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Tier dort einen Schaden, kann der Finder den 
Geschädigten nicht an den früheren Besitzer 
verweisen. Tierhalter ist auch der Vieh-
händler, der Tiere nur für kurze Zeit bis 
zum Wiederverkauf hält. Wem ein Pferd 
zum Kauf auf Probe für kurze Zeit über-
lassen wird, wird dadurch nicht zum Tier-
halter. Die Haft ung für tierisches Verhal-
ten verbleibt beim Verkäufer. 

Da es für die Frage der Tierhaltereigenschaft  
nicht auf die Geschäft sfähigkeit ankommt, 
kann ein Minderjähriger ebenso als Tierhal-
ter haft en. Das gilt zumindest dann, wenn der 
Minderjährige von den Eltern die Genehmi-
gung zum Kauf des Tieres oder zur Annahme 
des geschenkten Tieres erhalten hat. Etwas 

anderes ist es, wenn die Eltern ihrem Kind 
lediglich das Pferd zur Nutzung überlassen, 

sich die wesentlichen Entscheidungen über 
das Tier aber selbst vorbehalten. Dann sind die 
Eltern Tierhalter.

Haft ung des Nutztierhalters

Das Pferd als Nutztier gibt dem Pferdehal-
ter die Möglichkeit sich zu entlasten. Das den 

Schaden verursachende Tier muss ein Haus-
tier sein, was bei Pferden, Hunden, Katzen 

usw. der Fall ist. Das Tier muss ferner 
dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder 
dem Unterhalt seines Halters zu die-
nen bestimmt sein. Am häufi gsten sind 
die Pferde des Betriebsinhabers – nicht 
die Pferde der Einsteller – bestimmt, der 
Erwerbstätigkeit des Betriebsinhabers 

zu dienen. Dies ist jede auf Gewinnerzielung 
gerichtete Tätigkeit. Dazu zählt das zur Zucht 
gehaltene Pferd, aber auch das zu Erwerbs-
zwecken gehaltene Renn- oder Reitpferd der 
Reitschule, auch wenn das Tier weitgehend 
durch Vermietung wirtschaft lich genutzt 
wird. Nicht dazu zählen allerdings Reitpferde 
eines Idealvereins, die im Wesentlichen nur 
Mitgliedern zur Verfügung stehen.

Verursacht ein solches Nutztier einen Scha-
den und kann der Tierhalter nachweisen, dass 
er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beob-
achtet hat oder der Schaden auch bei Anwen-
dung dieser Sorgfalt eingetreten wäre, entfällt 
seine Haft ung. Welche Anforderungen an die 
verkehrserforderliche Sorgfalt zu stellen sind, 
richtet sich nach den Umständen des Einzel-
falls. Die Pfl ichten können sehr umfangreich 
sein. Hierzu gehört in der Regel nicht nur 
die Auswahl geeigneter Tiere, sondern unter 
Umständen auch die Bestellung eines taug-
lichen Tierhüters, der durch den Tierhalter 
dann auch noch mit der gebotenen Sorgfalt zu 
beaufsichtigen ist. Wer also Ferienkindern Reit-
pferde zum Ausreiten überlässt, muss bewei-
sen, dass er geeignete Tiere und den Beritt-
führer ordnungsgemäß ausgewählt, Letzterem 
insbesondere die nötigen Anweisungen erteilt 
und deren Einhaltung überwacht hat.

Letztlich muss auch der gewerbliche Tierhalter 
all die Verkehrssicherungspfl ichten beachten, 
die schon in der letzten Ausgabe, die sich mit 
der Delikthaft ung befasste, aufgeführt wurden. 
Kann er aber beweisen, dass er bestehende 
Verkehrssicherungspfl ichten nicht schuldhaft  
verletzt hat, entgeht er der Tierhalterhaft ung. 
Stellt sich heraus, dass der Tierhalter zwar die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht be- 
achtet hat, der Schaden aber selbst dann ein-
getreten wäre, wenn diese Sorgfalt beachtet 
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Wer Ferienkindern Reitpferde zum Ausreiten überlässt, 
muss nachweisen, dass er geeignete Tiere und den Berittführer 

ordnungsgemäß ausgewählt hat. Außerdem muss er die nötigen 
Anweisungen erteilt und deren Einhaltung überwacht haben.
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worden wäre, ist der Tierhalter ebenfalls von 
der Haft ung frei.

Typische Tiergefahr

Die spezifi sche Tiergefahr, das heißt die durch 
die Unberechenbarkeit tierischen Verhal-
tens hervorgerufene Gefährdung von Leben, 
Gesundheit und Eigentum Dritter muss sich 
verwirklicht haben. Hierzu gehören z.B. 
Scheuen, Durchgehen, Losreißen, Ausschla-
gen und Beißen, Ausbrechen aus der Weide, 
Umrennen, aber auch der Deckakt ohne Wissen 
und Willen des Hengsthalters, der Machtkampf 
zwischen Pferden, insbesondere Hengsten. 
Hingegen verwirklicht sich die typische Tier-
gefahr dann nicht, wenn der Deckakt des 
Hengstes unter menschlicher Leitung erfolgt, 
außer wenn der Hengst sich losreißt. Entsteht 
durch Hengstmanieren als Reaktion auf die 

Stute ein Schaden, ist die mitwirkende Tierge-
fahr der Stute zu berücksichtigen.

Problematisch sind oft  die Fälle, in denen die 
Schädigung von einem unter menschlicher 
Leitung befi ndlichen Tier ausgeht. Gehorcht 
das Pferd den Hilfen und überquert bei „Rot“ 
die Straße, scheidet die Tierhalterhaft ung aus, 
wenn es zum Unfall kommt und der Scha-
den allein durch den Reiter verursacht wor-
den ist. Kann der Reiter es trotz seiner ener-
gischen Hilfen vom Überqueren der Straße 
nicht abhalten, verwirklicht sich die spezifi sche 
Tiergefahr. Der Tierhalter kann dann unter 
Umständen auch für den Schaden des Reiters 
eintrittspfl ichtig sein. Kommt ein Reiter, der 
nicht Halter des von ihm gerittenen Pferdes 
ist, zu Schaden, weil sein Pferd aufgrund eines 
Hindernisses stolpert, fällt dies nicht unter die 
Tierhalterhaft ung, wenn das Pferd so sehr der 

Wirkung durch äußere Kräft e ausgesetzt war, 
dass ihm keine andere Möglichkeit als die des 
schädigenden Verhaltens bleibt.

Tierhüterhaft ung

Der Tierhüter ist streng vom Tierhalter zu 
unterscheiden. Tierhüter ist nur derjenige, der 
selbständig durch Vertrag – der nicht schrift -
lich geschlossen sein muss – die Aufsicht über 
ein Tier übernommen hat. Dazu gehören z.B. 
all die Personen, denen das Tier in Pension, 
zum Trainieren, in Verwahrung, zur Aufzucht 
oder zum Abfohlen übergeben worden ist. Der 
Pensionsstallbetreiber ist regelmäßig Tierhüter, 
da er durch den Einstallungsvertrag die Auf-
sicht über die fremden Pferde tatsächlich führt 
und die tatsächliche Gewalt über die Tiere aus-
übt. Der Einstaller bleibt Tierhalter und wird 
regelmäßig – wenn er nicht Nutztierhalter ist 
– verschuldensunabhängig haft en. Die bei dem 
Stallbetreiber angestellten Personen sind nicht 
Tierhüter, da diese lediglich auf Anweisung des 
Stallbetreibers handeln. 

Haft ung mehrerer Personen

Wenn mehrere Personen nebeneinander für 
den aus einer unerlaubten Handlung ent-
standenen Schaden haft en, sind sie Gesamt-
schuldner. Der Geschädigte kann also jeden 
von ihnen auf die volle Schadenssumme in 
Anspruch nehmen, selbstverständlich ledig-
lich bis zum Erreichen des Gesamtschadens. 
Das gilt auch für Ansprüche gegen den Stall-
betreiber als Tierhüter und dessen Kunden als 
Tierhalter. Für die Ausgleichung des Schadens 
zwischen Tierhalter und Tierhüter ist das Ver-
tragsverhältnis maßgebend. Ist der Tierhü-
ter selbst der Verletzte, so haft et der Tierhalter 
diesem gegenüber bei Luxustieren verschul-
densunabhängig, doch muss der Tierhüter 
dann beweisen, dass er seine vertragliche Auf-
sichtspfl icht gehörig erfüllt hat oder der Scha-
den auch bei Erfüllung dieser Pfl icht entstan-
den wäre. Gelingt ihm dieser Beweis nicht, 
richtet sich der Haft ungsumfang nach dem 
jeweiligen Verursachungsbeitrag.

Eine abweichende Regelung sieht das Gesetz 
allerdings vor, wenn neben demjenigen, 
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Glücklicherweise nur ein Kleidungsstück 
fällt hier der Unberechenbarkeit 

tierischen Verhaltens zum Opfer.
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der als Tierhalter/Tierhüter zum Ersatz des 
Schadens verpflichtet ist, ein Dritter für den 
Schaden verantwortlich ist. Im Verhältnis die-
ser Personen zueinander ist allein der Dritte 
verantwortlich. Das bedeutet, dass zum Bei-
spiel der Spaziergänger, der unbefugt das Wei-
detor geöffnet und später nicht wieder ord-
nungsgemäß verschlossen hat und damit den 
Ausbruch des Pferdes, welches später einen 
schweren Verkehrsunfall verursacht hat, 
ermöglicht hat, im Ergebnis allein haftet, weil 
die Tierhalterhaftung als Gefährdungshaftung 
gegenüber der Verschuldenshaftung zurück-
tritt. Das ändert natürlich nichts daran, dass 
das Unfallopfer wählen kann, ob es sich nicht 
unmittelbar an den Tierhalter hält – vielleicht 
auch, weil dessen Tierhalterhaftpflichtversi-
cherung ihm größere Sicherheit bietet. Der 
Tierhalter bzw. dessen Haftpflichtversicherung 
wird dann aber Regress gegen den Spaziergän-
ger nehmen, ohne dass dieser die Mithaftung 
des Tierhalters im Innenverhältnis geltend 
machen könnte. 

Verursachen ein oder mehrere Pferde eines von 
mehreren Personen betriebenen Pferdepensi-
onsbetriebes den Schaden, haften diese dem 
Geschädigten als Gesamtschuldner. Gleiches 
gilt beim Zusammenwirken mehrerer Tiere 
verschiedener Halter oder bei der Haftung von 
Tierhaltern neben Tierhütern. Im Innenver-
hältnis haftet dann jeder entsprechend dem 
Verursachungsbeitrag seines Tieres. 

Mitverschulden des 
Geschädigten

Mitverschulden ist selbstverständlich ebenfalls 
zu berücksichtigen. Abzuwägen sind die Tier-
gefahr, das Maß des jeweiligen Verschuldens 
und der jeweiligen Verursachung. Der Geschä-
digte handelt schuldhaft, wenn er die Sorgfalt 
außer Acht lässt, die ein ordentlicher und ver-
ständiger Mensch gegenüber Tieren anzuwen-
den pflegt, um sich vor Schaden zu bewahren. 
So muss sich z.B. ein Tierarzt oder Hufschmied 
ein Mitverschulden anrechnen lassen, wenn er 
bei der Behandlung des Tieres die grundsätz-
lich gegebene Gefahr des Ausschlagens oder 
Beißens unberücksichtigt lässt und z.B. übliche 
Sicherheitsvorkehrungen – z.B. Schlagschutz 

bei Trächtigkeitsuntersuchung – unterlässt. 
Wer sich ohne zwingenden Grund in die Nähe 
von Tieren begibt muss sich ein Mitverschul-
den anrechnen lassen. Das gilt aber nicht für 
denjenigen, der sich z.B. durchgehenden Pfer-
den entgegenstellt oder sonstige Rettungs-
maßnahmen unternimmt und dabei durch die 
Tiere geschädigt wird.

Hat die vom eigenen Tier des Geschädigten 
ausgehende Tiergefahr den Schaden mitverur-
sacht, muss sich der Geschädigte seine eigene 
Tierhalterhaftung entsprechend § 254 BGB 
anrechnen lassen. Das gilt auch, wenn Tiere 
verschiedener Halter sich gegenseitig verletz-
ten oder auch nur eines dieser Tiere von dem 
anderen verletzt wird. Im letztgenannten Fall 
ist es häufig so, dass von dem verletzten Tier ein 
Verhalten ausgeht, welches die schadensbrin-
gende Reaktion des anderen Tieres zumindest 
mitverursacht hat. Die Ersatzpflicht bestimmt 
sich dann nach dem Gewicht, mit dem die 
Tiergefahr beider Tiere im Verhältnis zueinan-
der wirksam geworden ist. Unter Umständen 
kann aber eine der beiden Tiergefahren ganz 
zurücktreten, z.B. wenn der Hengst seinem 
Reiter nicht gehorcht und die auf dem Abreite-
platz befindliche rossige Stute angeht, obwohl 
deren Reiter den notwendigen Sicherheitsab-
stand beachtet hatte.

Haftungsausschlüsse ungültig

Häufig finden sich in Verträgen zwischen 
dem Betriebsinhaber und seinen Einstallern 
bzw. Personen, an die Pferde vermietet wer-
den, Haftungsausschlussklauseln. Diese in 
den vorformulierten Vertragsmustern ent-
haltenen Klauseln verstoßen aber regelmäßig 
gegen gesetzliche Vorschriften. Es ist unbe-
dingt darauf zu achten, dass ein Ausschluss 

oder eine Begrenzung der Haftung für Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, die auf einer fahrläs-
sigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des 
Betriebsinhabers oder seines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, nicht 
möglich sind.

Geht es um die Haftungsbegrenzung für sons-
tige Schäden – Sachschäden, Vermögensschä-
den usw. – kann zwar grundsätzlich eine Haf-
tungsbegrenzung/ein Haftungsausschluss 
vereinbart werden. Dies gilt aber nicht für 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Betriebsin-
habers bzw. seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Selbst wenn ein 
solcher Haftungsausschluss/eine solche Haf-
tungsbegrenzung sich in der Satzung eines 
Vereins oder in einer Reithallenordnung unbe-
schränkt wiederfinden, ändert dies nichts an 
ihrer Unwirksamkeit. Auch kommt eine Redu-
zierung einer unbeschränkten Klausel auf 
einen noch zulässigen Teil nicht in Betracht.
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